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Satzung des SC Royal Stade e.V. 

Präambel 

„Der Verein SC Royal Stade e.V. gibt sich folgendes Leitbild, an dem sich das Vereinsleben und die 
Arbeit der Organe, der Amts- und Funktionsträger*innen sowie aller sonstigen Mitarbeiter*innen 
orientieren: 

Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes 
Niedersachsen. 

Der Verein, seine Amtsträger*innen und Mitarbeiter*innen bekennen sich zu den Grundsätzen eines 
umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und treten für die körperliche und seelische Unversehrtheit 
und Selbstbestimmung der ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. Der Verein, seine 
Amtsträger*innen und Mitarbeiter*innen pflegen eine Aufmerksamkeitskultur und führen regelmäßig 
Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt im Sport 
durch. Zur Sicherstellung erlässt der Gesamtvorstand ein Schutzkonzept. Das Schutzkonzept sieht 
insbesondere Regelungen zur verpflichtenden Erklärung zu einem Ehrenkodex, zur verpflichtenden 
Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses, zu Verhaltensrichtlinien im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen und zur Benennung von Ansprechpersonen im Verein vor. 

Der Verein steht für Fairness und tritt für einen doping- und manipulationsfreien Sport ein. 

Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, weltanschaulicher 
und ethnischer Toleranz und Neutralität. Der Verein wendet sich gegen Intoleranz, Rassismus und jede 
Form von politischem Extremismus. Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen 
Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie verbaler, körperlicher, 
seelischer oder sexualisierter Art ist, entgegen. 

Der Verein fördert die Inklusion behinderter und nicht behinderter Menschen und die Integration von 
Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Er verfolgt die Gleichstellung der Geschlechter. 
Der Verein verpflichtet sich zu verantwortlichem Handeln auf der Grundlage von Transparenz, Integrität, 
Partizipation und Nachhaltigkeit als Prinzipien einer guten Vereinsführung.“ 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der am 24.01.1989 in Stade gegründete Verein führt den Namen:  
„SC Royal“ (Sportclub Royal) Stade e.V.  

2. Der Verein hat seinen Sitz in Stade und ist beim Amtsgericht Tostedt unter der Nr. VR 100308 
eingetragen.  

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

4. Der Verein ist Mitglied im Kreissportbund Stade und kann Mitglied der zuständigen  

5. Landesfachverbände werden, deren Sportarten betrieben werden. 
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§ 2 
Zweck 

1.  Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und der sportlichen Jugendhilfe.  

1.1. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

1.1.1. entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und Kursbetriebes für alle 
Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports, 

1.1.2. die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes, 

1.1.3. die Durchführung von sportspezifischen Vereinsveranstaltungen, 

1.1.4. die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen, 

1.1.5. die Durchführung von allgemeinen und sportorientierten Jugendveranstaltungen, 

1.1.6. Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleiter*innen, 

1.1.7. die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden und seine 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch  
 unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

4. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 Entstehen Auslagen und Kosten können diese auf schriftlichen Antrag ersetzt. 

5. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
 entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
 Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 
 Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand (§ 26 BGB). 
 Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

6. Der Vorstand (§ 26 BGB) ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer  
angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist  
die Haushaltslage des Vereins. 
Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter*innen des Vereins einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die 
Tätigkeiten im Auftrag des Vorstandes entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter*innen 
haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten. 

7. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung einer Geschäftsstelle ist der 
Vorstand (§ 26 BGB) ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, 
hauptamtliche Beschäftigte anzustellen. Im Weiteren ist nur der Vorstand ermächtigt, zur 
Erfüllung der satzungs-gemäßen Zwecke Verträge mit Übungsleiter*innen abzuschließen.  
Das arbeitsrechtliche Direktionsrecht hat der/die Vorsitzende oder im Verhinderungsfall ein 
anderes Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes. 

 Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins. 
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§ 3 
Rechtsgrundlagen 

1. Soweit die Satzung nicht etwas Abweichendes regelt ist der Gesamtvorstand ermächtigt durch 
Beschluss nachfolgende Ordnungen zu erlassen. 

a. Beitragsordnung 
b. Finanzordnung 
c. Geschäftsordnung 
d. Abteilungsordnungen 
e. Datenschutzordnung 
f. Vereinsordnung 

2. Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. Die Ordnungen dürfen der Satzung nicht 
widersprechen. Im Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser Satzung. 
Ordnungen können durch den Gesamtvorstand vorläufig in Kraft gesetzt werden. Sie müssen in 
diesem Fall von der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt werden, ansonsten verlieren sie 
zu diesem Termin ihre Rechtsgültigkeit. 

§ 4 
Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches Aufnahmegesuch zu 
richten.  

3. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.  

4. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand, der diese Aufgabe auch an ein einzelnes 
Vorstandsmitglied delegieren kann, nach freiem Ermessen. Die Aufnahme kann ohne 
Begründung abgelehnt werden. 

5. Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend besonders verdient gemacht 
haben, können auf Beschluss des Vorstands zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

§ 5  
Arten der Mitgliedschaft 

1.  Der Verein besteht aus: 

a. aktiven Mitgliedern 
b. passiven Mitgliedern 
c. zeitlich befristeten Mitgliedern 
d. Ehrenmitgliedern 

2. Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die Angebote des Vereins / der Abteilung, der sie angehören, 
im Rahmen der bestehenden Ordnungen nutzen können und/oder am Spiel - bzw. 
Wettkampfbetrieb teilnehmen können. 

3. Für passive Mitglieder stehen die Förderung des Vereins oder bestimmter Vereinsabteilungen 
im Vordergrund. Sie nutzen die sportlichen Angebote des Vereins nicht. 

4. Für zeitlich befristete Mitglieder steht die Teilnahme an Kursen und ähnlichen Angeboten des 
Vereins im Vordergrund. Eine befristete Mitgliedschaft ist möglich. Der Antrag ist schriftlich an 
den Vorstand zu stellen. Die befristete Mitgliedschaft endet ohne Kündigung zum Ende des 
benannten Zeitraums. Die Beitragshöhe wird in der Beitragsordnung festgelegt. 
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5. Ehrenmitgliedschaften können vom Vorstand für besonders verdiente Sportler*innen 
ausgesprochen werden. 

§ 6 
Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Streichung von der Mitgliederliste, Ablauf einer 
zeitlich befristeten Mitgliedschaft oder Ausschluss aus dem Verein. 

2. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten.  

 Der Austritt ist nur zum 31.12. eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 
 Wochen zulässig.  

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 
 werden, wenn es trotz einmaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand 
 ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes in einer Vorstandssitzung bei der 
mindesten 2/3 der Vorstandsmitglieder anwesend sein müssen. 

 Ausschließungsgründe sind insbesondere: 

a. Grober oder wiederholter Verstoß des Mitglieds gegen die Satzung, gegen Ordnungen oder 
gegen Beschlüsse des Vereins. 

b. Schwere Schädigung des Ansehens des Vereins. 

 Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 
 Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. 
 Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied 
 bekannt zu machen. Gegen die Entscheidung des Vorstands kann das Mitglied Berufung  

an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem 
Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim 'Vorstand schriftlich eingelegt werden. 
Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die 
Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen. Bis dahin ruht die 
Mitgliedschaft. Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung keinen Gebrauch oder versäumt 
es die Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, 
dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 

§ 7 
Maßregelungen 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Beschlüsse der Organe verstoßen, können nach 
vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßnahmen verhängt werden: 

a. Verweis 
b. angemessene Geldstrafe 
c. zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und Veranstaltungen des Vereins 
d. Ausschluss aus dem Verein 

Der Bescheid über die Maßregelung ist mit Einschreibebrief zuzustellen.  
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§ 8 
Beiträge 

1.  Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. 
Zu zahlen sind: 

a. bei der Aufnahme in den Verein eine Aufnahmegebühr 
b. ein Jahresbeitrag 
c. ein Abteilungsbeitrag (Jahressichtmarke) 

2. Der Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden von der 
 Mitgliederversammlung festgelegt. 

3. Der Verein kann eine Beitragsordnung erlassen, in der die genauen Zahlungsmodalitäten 
geregelt sind. 

4. Der Verein ist zur Erhebung von außerordentlichen Beiträgen oder einer Umlage  berechtigt, 
sofern diese zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller 
Schwierigkeiten des Vereins notwendig ist. Über die Festsetzung der Höhe der Umlage 
entscheidet die Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbeschluss. 

5. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. 

6. Der Vorstand ist darüber hinaus berechtigt, auf Antrag Beitragserleichterungen zu gewähren. 

§ 9 
Kursgebühren 

Für die Teilnahme an besonderen Kursangeboten des Vereins und an Probetrainings kann der Vorstand 
Mehrfachkarten (z.B:10er /20er) ausgeben. Modalitäten der Ausführung und die Höhe der Gebühren 
regelt die Beitragsordnung.  
Zur Absicherung von Kursteilnehmern und Probetrainings schließt der Verein eine 
Nichtmitgliederversicherung ab. 

§ 10 
Stimmrecht und Wählbarkeit 

1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 14. Lebensjahr. Bei der Wahl des /der 
Jugendleiters*in steht das Stimmrecht allen Mitgliedern des Vereins vom vollendeten 7. bis zum 
vollendetem 18. Lebensjahr zu.  

2. Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr und andere Personen, die als geschäftsunfähig im 
Sinne der Regelungen des BGB gelten, können ihre Antrags- und Rederechte in der 
Mitgliederversammlung nicht persönlich, sondern nur durch die gesetzlichen Vertreter*innen 
ausüben. Alle weiteren Mitgliedschaftsrechte, insbesondere die Nutzung der sportlichen 
Vereinsangebote, können diese Mitglieder persönlich ausüben. 

3. Minderjährige Mitglieder zwischen dem vollendeten 7. und dem vollendeten 18. Lebensjahr üben 
ihre Mitgliedschaftsrechte im Verein persönlich aus. Ihre gesetzlichen Vertreter*innen sind von 
der Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte ausgeschlossen, sind aber berechtigt, an 
Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 

4. Gewählt werden können alle volljährigen und voll geschäftsfähigen Mitglieder des 
 Vereins.  
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§ 11 
Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

a. die Mitgliederversammlung  
b. der Vorstand  
c. der Gesamtvorstand 

§ 12 
Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. 

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr statt. 

3. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand Sie geschieht in schriftlicher Form oder einer 
Veröffentlichung (Vereinsaushangtafel u. a. m.).  

Zwischen dem Tage der Veröffentlichung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 
mindestens 14 Tagen liegen.  

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit 
 entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es  

a. der Vorstand beschließt oder  
b. ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt hat.  

5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung 
 mitzuteilen. Diese muss folgende Punkte enthalten: 

a. Bericht des Vorstandes 
b. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer  
c. Entlastung des Vorstandes  
d. Wahlen, soweit diese erforderlich sind  
e. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, außerordentlichen Beiträge und Umlagen 
f. Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 
 Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
 anwesend, bestimmt die Versammlung eine/n Leiter*in.  

7. Der/die Versammlungsleiter*in bestimmt zu Beginn der Versammlung eine/n Protokollführer*in. 

8. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
 beschlussfähig. 

9. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
 gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.  

10. Anträge können gestellt werden: 

a. vom Vorstand  
b. von den Ausschüssen 
c. von den Abteilungen  

d. von den Mitgliedern 

11. Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 8 Tage vor der 
Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Später eingehende 
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Anträge dürfen von der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit 
bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, dass die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschließt, dass der Antrag als 
Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen wird. Ein Antrag auf Satzungsänderung 
kann nur als Dringlichkeitsantrag behandelt werden, wenn die Dringlichkeit einstimmig 
beschlossen wurde. 

12. Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen oder bei 
Teilnahme an einer virtuellen oder hybriden Mitgliederversammlung auch durch elektronische 
Stimmabgabe. 
Wenn geheime Abstimmung beantragt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. 
Eine geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens einem Viertel der 
abgegebenen gültigen Stimmen verlangt wird. 

13. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von 
dem/der Versammlungsleiter*in und von dem/der Protokollführer*in zu unterzeichnen ist. 

14. Mitgliederversammlungen finden grundsätzlich als Präsenzversammlungen statt. Der Vorstand 
kann beschließen, dass die Mitgliederversammlung ausschließlich als virtuelle 
Mitgliederversammlung in Form einer onlinebasierten Videoversammlung oder als Kombination 
von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung (hybride Mitgliederversammlung) 
stattfindet. Ohne einen entsprechenden Beschluss des Vorstandes haben die Mitglieder keinen 
Anspruch darauf, virtuell an einer  
Präsenzversammlung teilzunehmen. 

15. Teilnahme- und stimmberechtigten Personen, die online an der virtuellen bzw. an der hybriden 
Mitgliederversammlung teilnehmen, wird durch geeignete technische Vorrichtungen die 
Möglichkeit gegeben, virtuell an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht 
auf elektronischem Wege auszuüben. Die Einzelheiten zur Registrierung und Gewährleistung 
der Zugangsberechtigung und Ausübung des Stimmrechts können in der Geschäftsordnung 
geregelt werden. Die Auswahl der technischen Rahmenbedingungen (z. B. die Auswahl der zu 
verwendenden Software bzw. Programme) legt der Vorstand per Beschluss fest. 

16. Technische Widrigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung bei der Teilnahme oder bei der 
Stimmrechtsausübung führen, berechtigen die teilnahme- und stimmberechtigten Personen 
nicht dazu, gefasste Beschlüsse und vorgenommene Wahlen anzufechten, es sei denn, die 
Ursache der technischen Widrigkeiten ist dem Verantwortungsbereich des Vereins zuzurechnen. 

17. Im Übrigen gelten für die virtuelle bzw. hybride Mitgliederversammlung die Vorschriften über die 
Mitgliederversammlung sinngemäß. 

§ 13 
Vorstand, Gesamtvorstand 

1. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die Vorsitzende*, der/die stellvertretende Vorsitzende* 
und der/die Schatzmeister*in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder 
von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. 

2. Der Vorstand ist für Entscheidungen im Zusammenhang mit der laufenden 
 Geschäftsführung zuständig, soweit durch die Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

3. Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist in der Weise beschränkt, dass zu 
 Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über 5.000 € die Zustimmung des 
 Gesamtvorstandes erforderlich ist. 

4. Der Vorstand erledigt alle laufenden Vereinsangelegenheiten, insbesondere obliegt ihm die 
Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die 
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

 Er hat vor allem folgende Aufgaben: 
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a. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung. 

b. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Gesamtvorstandes. 
c. Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung eines Jahresberichts. 
d. Erlass eines Schutzkonzeptes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter 

Gewalt nebst dessen integraler Bestandteile. 

5. Der Gesamtvorstand besteht aus den Mitgliedern des Vorstandes den Abteilungsleiter*innen 
und dem/der Jugendleiter*in.  

6. Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen werden von dem Vorsitzenden geleitet. 
Er tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei seiner Mitglieder es 
beantragen. Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei 
Ausscheiden eines Mitgliedes ist der Gesamtvorstand berechtigt, ein neues Mitglied 
kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen.  

7. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören: 

a. die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung  
b. die Bewilligung von Ausgaben ab einem Betrag in Höhe von 5.000,-- €  

§ 14 
Ausschüsse 

1. Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf auch für sonstige Vereinsaufgaben Ausschüsse 
 bilden, deren Mitglieder vom Gesamtvorstand berufen werden.  

2. Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen bei Bedarf und werden durch den zuständigen Leiter 
einberufen. 

§ 15 
Abteilungen 

Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfsfall durch 
Beschluss des Gesamtvorstandes gegründet. Das weitere regelt die Vereinsordnung. 

§ 16 
Protokollierung der Beschlüsse 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Gesamtvorstandes, des Vorstandes, der 
Ausschüsse sowie der Jugend- und Abteilungsversammlungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, 
das vom/von dem Versammlungsleiter*in und dem/der von ihm bestimmten Protokollführer*in zu 
unterzeichnen ist.  

§ 17 
Wahlen 

1. Die Mitglieder des Vorstandes, die Abteilungsleiter*innen sowie die Kassenprüfer*innen werden 
auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Sie bleiben so lange im Amt, bis der/die Nachfolger*in 
gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig. 

2. Nicht anwesende Mitglieder können nur nach vorheriger schriftlicher 
 Einverständniserklärung gewählt werden.  
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3. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der laufenden Amtszeit vorzeitig aus, so kann der 
Gesamtvorstand für die restliche Amtszeit des/der Ausgeschiedenen durch Beschluss eine/n 
Nachfolger*in bestimmen. 

§ 18 
Kassenprüfung 

Die Kasse des Vereins sowie evtl. Kassen der Abteilungen werden in jedem Jahr durch zwei von der 
Mitgliederversammlung des Vereins gewählten Kassenprüfer*innen geprüft. Die Kassenprüfer*innen 
erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer 
Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstandes. 

§ 19 
Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
 beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt 
 “Auflösung des Vereins“ stehen.  

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es  

a. der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von 3/4 aller seiner Mitglieder beschlossen hat oder  

b. von 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.  

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich 
vorzunehmen. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung des Sports. 
Über die Verwendung wird nach vorheriger Abstimmung mit dem Finanzamt entschieden. 

§ 20  
Datenschutz 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
verarbeitet. 

2. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeiter*innen oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu 
machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

3. Näheres regelt die Datenschutzordnung. 

Die vorstehende Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 09.06.2023 beschlossen und 
ersetzt die bisherige Satzung. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 

 


